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I. Grundlagen  

1. Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Im August 2023 erhielt die GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Dresden, 

von der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Radeburg, den Auftrag zur Erarbeitung einer Auswir-

kungsanalyse bezüglich der geplanten Ansiedlung eines Lidl-Lebensmittelmarktes in Freiberg, 

Dresdner Straße 12, mit einer Verkaufsfläche (VK) von rd. 1.535 m² (vgl. Karte 1). Die Ansied-

lung soll durch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ermöglicht wer-

den.  

Mit einer geplanten Verkaufsfläche von über 800 m² ist der erweiterte Lidl-Lebensmittelmarkt 

als großflächiger Einzelhandelsbetrieb einzustufen. Das Planvorhaben ist daher auf Grundlage 

des § 11 Abs. 3 BauNVO zu bewerten. Weiterhin sind in der Prüfung auch die Ziele der Raum-

ordnung und Landesplanung in Sachsen zu berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund sollen im Rahmen einer Auswirkungsanalyse mögliche städtebauli-

che, versorgungsstrukturelle und raumordnerische Effekte des Vorhabens untersucht werden. 

Im Vordergrund stehen dabei mögliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 

und die wohnortnahe Versorgung in Freiberg bzw. in den Städten und Gemeinden im Umland. 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Ausgangslage sind im Rahmen der vorliegenden Aus-

wirkungsanalyse folgende Punkte zu bearbeiten:  

 Darstellung der relevanten Rechtsvorschriften und Marktentwicklungen 

 Beschreibung des Makrostandortes Freiberg und des Mikrostandortes Dresdner Straße 

 Abgrenzung und ggf. Zonierung des Einzugsgebiets sowie Berechnung des sortiments-

spezifischen Kaufkraftpotenzials 

 Beurteilung der gegenwärtigen Versorgungssituation und Darstellung der Wettbe-

werbssituation im Einzugsgebiet 

 Darstellung und Bewertung potenzieller Umsatzumverteilungen bzw. wettbewerblicher 

Auswirkungen des Vorhabens 

 Prüfung möglicher schädlicher Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versor-

gungsbereiche und die wohnortnahe Versorgung in Freiberg bzw. in den umliegenden 

Gemeinden 

 Prüfung der Kompatibilität mit dem EHK Freiberg 2022 

 Kompatibilitätsprüfung mit den Vorgaben der Raumordnung in Sachsen (LEP). 

Zur Erarbeitung der vorliegenden Auswirkungsanalyse fand eine Erfassung des projektrelevan-

ten Einzelhandels in Freiberg statt. Zudem erfolgte eine Begehung des Planstandortes Dresd-

ner Straße und weiterer relevanter Einzelhandelslagen. Weiterhin wurde auf Informationen 

von MB Research (Kaufkraftkennziffer) sowie auf aktuelle Bevölkerungsdaten aus der amtli-

chen Statistik und EHI Handelsdaten zurückgegriffen. 
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Karte 1:   Lageplanentwurf, Planstandort Dresdner Straße, Freiberg (Entwurfsplanung)

Städtebaulicher 
Gestaltungsplan

(informelle Planung)

Quelle: Auftraggeber, 2023

GMA-Bearbeitung 2023
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2. Rechtsrahmen 

2.1 Baurechtliche Vorgaben 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist § 11 Abs. 3 

BauNVO zu beachten. Die Regelung führt in ihrer aktuellen Fassung aus1:  

„1. Einkaufszentren, 

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang 

auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder 

auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich 

auswirken können, 

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an 

letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichne-

ten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind,  

sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zu-

lässig. Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind insbesondere 

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, 

auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der 

in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler Versorgungs-

bereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und 

Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt. 

Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nr. 2 

und 3 in der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 m² über-

schreitet. Die Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass Auswirkungen bereits bei weniger als 1.200 m² Geschossflä-

che vorliegen oder bei mehr als 1.200 m² nicht vorliegen; dabei sind in Be-

zug auf die in Satz 2 bezeichneten Auswirkungen insbesondere die Gliede-

rung und die Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der ver-

brauchernahen Versorgung der Bevölkerung und das Warenangebot des 

Betriebs zu berücksichtigen.“ 

Ob ein Vorhaben als Einzelhandelsgroßprojekt einzustufen ist, hat in einer zweistufigen Prü-

fung getrennt voneinander zu erfolgen:  

1. Handelt es sich bei dem Vorhaben um einen großflächigen Einzelhandels-

betrieb bzw. wird die Großflächigkeit des Vorhabens erfüllt, was i. d. R. 

bei einer Überschreitung der Verkaufsfläche von 800 m² der Fall sein 

wird2.  

1  Baunutzungsverordnung (BauNVO), zuletzt geändert am 04.05.2017, in Kraft seit 13.05.2017. 
2  Vgl. BVerwG Urteil vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In diesem Urteil hat das BVerwG die Grenze der 

Großflächigkeit von 700 auf 800 m² erhöht. Großflächig im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 BauNVO sind 
demnach diejenigen Betriebe, die eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Zur Verkaufsfläche zäh-
len, der Kassenvorraum (einschließlich eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur Entsorgung von 
Verpackungsmaterialien) und ein evtl. vorhandener Windfang. Ebenfalls der Verkaufsfläche zuzurechnen 
sind die Bedienbereiche (z. B. Fleisch- / Wursttheke).  
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2. Die im § 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen müssen zu er-

warten sein, was regelmäßig ab einer Geschossfläche von 1.200 m² an-

zunehmen ist (= Regelvermutung).  

Die Regelvermutung ist jedoch gem. § 11 Abs. 3, Satz 4 BauNVO widerlegbar. Der Nachweis 

kann im Zuge einer Einzelfallprüfung erbracht werden, wenn im konkreten Einzelfall keine 

Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 3 BauNVO zu erwarten sind. Mit Bezug auf die im 

§ 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen sind dabei insbesondere die Gliederung und 

Größe der Gemeinde und ihre Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der 

Bevölkerung und des Warenangebot des Betriebes zu berücksichtigen.  

2.2 Landes- und Regionalplanung  

Als generelle Aufgabe der sächsischen Landesplanung wird mit Bezug auf den Einzelhandel 

definiert, in allen Städten des Freistaates eine angemessene Versorgung der Bevölkerung mit 

Waren und Dienstleistungen zu sichern. Der LEP Sachsen (2013) formuliert dies konkret im 

Abschnitt Z 6.1.3 folgendermaßen: 

„Es ist darauf hinzuwirken, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und 
Dienstleistungen des kurzfristigen Bedarfs in allen Städten verbrauchernah gesi-
chert wird. Dazu sollen auch neue, am örtlichen Bedarf orientierte Versorgungs-
modelle umgesetzt werden.“ 

Abschnitt 2.3.2 Handel des LEP Sachsen (2013) konkretisiert die vorstehenden allgemeinen 

Zielsetzungen unter Bezugnahme auf die Ansiedlung und Erweiterung großflächiger Einzel-

handelbetriebe:  

 Konzentrationsgebot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben sind grundsätzlich nur in 

Ober- und Mittelzentren und ausnahmsweise, sofern sie der Sicherung der verbrau-

chernahen Versorgung mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs dienen, auch in Grundzen-

tren zulässig (vgl. Kapitel II.). 

 Integrationsgebot: Großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit überwiegend innen-

stadtrelevanten Sortimenten sind nur in städtebaulich integrierter Lage bzw. in ausge-

wiesenen zentralen Versorgungsbereichen der Zentralen Orte zulässig. Eine ausrei-

chende Anbindung an den ÖPNV soll gewährleistet werden (vgl. Kapitel III.).

 Kongruenzgebot: Der Einzugsbereich großflächiger Einzelhandelsvorhaben soll den Ver-

flechtungsbereich des Zentralen Ortes nicht wesentlich überschreiten (vgl. Kapitel IV.).

 Beeinträchtigungsverbot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben dürfen weder das städ-

tebauliche Gefüge, die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungszentrums 

bzw. die verbrauchernahe Versorgung des Zentralen Ortes sowie der benachbarten 

Zentralen Orte substanziell beeinträchtigen (vgl. Kapitel V.). 

Der Regionalplan Region Chemnitz3 beziehen sich in den Formulierungen der Ziele und Zuläs-

sigkeitsvoraussetzungen des großflächigen Einzelhandels grundlegend auf die Aussagen des 

Landesentwicklungsplans des Freistaates Sachsen. 

3  Die Verbandsversammlung hat auf ihrer 32. Sitzung am 20. Juni 2023 den Regionalplan Region Chemnitz 
als Satzung (RPl-S RC) beschlossen. 



AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ANSIEDLUNG DES LIDL-MARKTES IN FREIBERG, DRESDNER STRASSE 

info@gma.biz / www.gma.biz 8

Die Handlungsanleitung Großflächige Einzelhandelseinrichtungen4 weist unter Bezugnahme 

auf die Überprüfung von Ansiedlungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe zunächst auf die 

Steuerungsmöglichkeiten durch das BauGB und die BauNVO sowie den Landesentwicklungs-

plan des Freistaates Sachsen hin. Es wird hervorgehoben, dass der Erhalt und die Entwicklung 

zentraler Versorgungsbereiche in den Städten und Gemeinden sowie die Differenzierung zwi-

schen zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten von herausragender Be-

deutung ist. Lt. Handlungsanleitung zeichnen sich zentrenrelevante Sortimente dadurch aus,  

„(...) dass sie z. B. vorrangig Innenstadtbesucher anziehen, häufig in Zusammen-

hang mit anderen Innenstadtnutzungen nachgefragt werden, überwiegend ohne 

Pkw transportiert werden können und einen geringen Flächenanspruch im Ver-

hältnis zur Wertschöpfung haben (...)“.  

Im Abgleich der Sortimentsliste der Handlungsanleitung mit den in den Planvorhaben geführ-

ten Waren ist zu konstatieren, dass der Sortimentsschwerpunkt Nahrungs- und Genussmittel 

als „zentrenrelevant“ einzustufen ist.   

2.3 Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Freiberg  

Die Stadt Freiberg verfügt über ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2021 / 2022, welches 

von der GMA fortgeschrieben wurde. Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept soll einen ver-

bindlichen Orientierungsrahmen für die zukünftige und nachhaltige Einzelhandelsentwicklung 

in Freiberg bilden. Dazu werden Ziele und Leitvorstellungen formuliert. Als wesentliche Kon-

zeptbausteine für die Stadt Freiberg sind entsprechend zu nennen: 

 Standortkonzept: Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche (zVb) im Stadtge-

biet5: 

Das Konzept definiert neben dem zVb Innenstadt Freiberg, einem Nebenzentrum, meh-

rere Nahversorgungszentren und u. a. auch Nahversorgungsstandorte im Stadtgebiet 

von Freiberg. 

 Sortimentskonzept: die Freiberger Sortimentsliste mit Festlegung der zentren- bzw. 

nahversorgungsrelevanten Sortimente. 

Mit Blick auf das zu untersuchende Planvorhaben liegt dieses zunächst nicht innerhalb eines 

ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiches aber dennoch in siedlungsstrukturell inte-

grierter Lage am gemäß des EHK Freiberg ausgewiesenen (potenziellen) Nahversorgungs-

standort „Dresdner Straße“6. Im Hinblick auf die Sortimentsausrichtung des geplanten Mark-

tes ist das Kernsortiment (Nahrungs- und Genussmittel) den zentren- bzw. nahversorgungsre-

levanten Sortimenten zuzuordnen. 

3. Aktuelle Marktentwicklungen und Strukturen im Lebensmitteleinzelhandel  

Bei der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs kommt Lebensmittelmärkten eine beson-

dere Bedeutung zu, da sie nicht nur ein qualifiziertes Kernsortiment an Lebensmitteln und 

4  Handlungsanleitung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 3. April 2008. 

5  In Einzelhandels- und Zentrenkonzepten ausgewiesene zentrale Versorgungsbereiche sind zu berücksichti-

gen, wenngleich es bei einer Prüfung nach § 34 Abs. 3 BauGB jedoch ausschließlich auf die faktisch vorhan-

denen zentralen Versorgungsbereiche ankommt. 

6  Einzelhandels- und Zentrenkonzept Stadt Freiberg 2021 / 2022, Stand: Feb. 2022, S. 93 
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Getränken bieten, sondern auch die wichtigsten weiteren Sortimente des kurzfristigen Be-

darfs (z. B. Drogeriewaren, Zeitschriften, Schnittblumen, Schreibwaren, Heimtierbedarf) zu-

mindest ausschnittweise vorhalten. Moderne Lebensmittelvollsortimenter und -discounter 

sind daher als Eckpfeiler der Grundversorgung anzusehen. Ergänzende Funktionen für die 

Nahversorgung übernehmen Biosupermärkte, kleinere Lebensmittelfachgeschäfte, Betriebe 

des Lebensmittelhandwerks, Getränkemärkte, Convenience-Shops (Kioske, Tankstellen), Na-

turkostläden und Wochenmärkte. Zunehmende Nachfrage erfahren derzeit Anbieter von Bio-

lebensmitteln, Direktvermarkter und Unverpacktläden. 

Unter den im deutschen Lebensmitteleinzelhandel vertretenen Betriebstypen weisen Disco-

unter mit aktuell rund 41 % den größten Umsatzanteil auf; Supermärkte und Verbraucher-

märkte kommen zusammen auf ca. 40 % und SB-Warenhäuser auf ca. 10 % des Umsatzvolu-

mens in Deutschland.7 Nach wie vor sind Discounter wegen des wahrgenommenen Preisvor-

teils und ihres übersichtlichen Sortiments, das sich auf sog. „Schnelldreher“ konzentriert, bei 

deutschen Verbrauchern sehr beliebt.  

Wegen der gestiegenen Anforderungen der Kunden an die Sortimentszusammensetzung und 

Ladengestaltung sind in den letzten Jahren die Verkaufsflächen von Lebensmittelmärkten 

(Vollsortimentern wie Discountern) tendenziell immer größer geworden. Weitere Ursachen 

für die wachsende Flächeninanspruchnahme sind steigende Anforderungen an die kundenge-

rechte Warenpräsentation, Optimierungsvorgaben der internen Logistik sowie eine Anpas-

sung an den demografischen Wandel durch breitere Gänge, niedrigere Regale und einen zu-

nehmenden Anteil an Kleinverpackungen (aufgrund des Trends zu kleineren Familien- und 

Versorgungseinheiten). Die größer werdenden Märkte benötigen zu einer wirtschaftlichen 

Auslastung allerdings eine erhebliche Einwohnerzahl im Einzugsgebiet und eine verkehrsgüns-

tige Lage des Marktes.  

Lebensmittelmärkte sind auch ein bedeutender Einkaufsort für Drogerieartikel, Wasch-, Putz- 

und Reinigungsmittel. Dabei offerieren Lebensmitteldiscounter allerdings bei Drogeriewaren 

und Reinigungsmitteln nur eine geringe Auswahl der gängigsten Artikel (meist Eigenmarken). 

Ein weitaus vielfältigeres Angebot bieten Vollsortimenter und Drogeriefachmärkte.   

Zur Einordnung des geplanten Lebensmittelmarktes werden nachfolgend zunächst die wich-

tigsten Charakteristika kurz dargestellt: 

 Als Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes wird in diesem Bericht die Fläche definiert, 

auf welcher der Verkauf abgewickelt wird und die dem Kunden zugänglich ist. Hierzu 

gehören zum einen die tatsächlich mit Waren belegten Flächen (= Nettoverkaufsfläche) 

im Inneren und im Außenbereich des Gebäudes, zum anderen die hierfür erforderlichen 

Verkehrs- und Funktionsflächen, also Gangflächen, Thekenbereiche, Kassenzone, Kas-

senvorzone (inkl. Bereiche zum Einpacken der Ware und zur Entsorgung des Verpa-

ckungsmaterials), Einkaufswagenzone, Leergutannahmen und Windfang.8 Nicht zur 

Verkaufsfläche zählen Flächen, die dem Kunden nicht zugänglich sind, reine Lagerflä-

chen, außerdem WC-Anlagen, Service- und Gastronomieflächen und Sozialräume. 

7 Quelle: EHI Retail Institute: Handelsdaten aktuell 2022/23; Bergisch Gladbach 2022, S. 76; GMA-Berech-
nungen. 

8  Vgl. EHI Europäisches Handelsinstitut Köln (2022): Handelsdaten aktuell 2022, S. 375. 
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 Für die Einordnung der verschiedenen Betriebstypen wird in vorliegender Untersuchung 

auf die Definitionen des Europäischen Handelsinstitutes Köln (EHI) zurückgegriffen:9

Kleines Lebensmittelgeschäft 

Ein kleines Lebensmittelgeschäft ist ein Einzelhandelsgeschäft mit weniger 
als 400 m² Verkaufsfläche, das ein begrenztes Lebensmittel- und Nonfood-I-
Sortiment anbietet. 

Lebensmitteldiscounter 

Ein Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen 
Verkaufsfläche unter 1.000 m², das ausschließlich in Selbstbedienung ein be-
grenztes, auf umschlagstarke Artikel konzentriertes Lebensmittelangebot 
und Nonfood-I-Sortiment sowie ein regelmäßig wechselndes Aktionsangebot 
mit Schwerpunkt Nonfood II führt. 

Supermarkt 

Ein Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwi-
schen 400 und 2.500 m², das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood-
I- und Nonfood-II-Artikel führt. 

Großer Supermarkt 

Ein großer Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche 
zwischen 2.500 und 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Non-
food I- und Nonfood-II-Artikel führt. 

 Die Betriebstypen unterscheiden sich in erster Linie hinsichtlich ihrer Sortimentsstruk-

tur. Während ein Supermarkt im Mittel ca. 11.800 Artikel offeriert, bieten große Super-

märkte im Durchschnitt sogar rd. 25.000 Artikeln an. Lebensmitteldiscounter halten da-

gegen im Schnitt lediglich rd. 2.300 Artikel vor. Der Angebotsschwerpunkt liegt bei allen 

drei Betriebstypen klar auf Waren des kurzfristigen Bedarfs. 

Der Anbieter Lidl ist als Discounter einzuordnen. Daraus ist ableitbar, dass der Sortiments- und 

Umsatzschwerpunkt der geplanten Märkte eindeutig bei Nahrungs- und Genussmitteln (ca. 

80 %) liegt. Der Verkaufsflächenschwerpunkt für Food und Nonfood I (= Sortimente der Nah-

versorgung10) liegt bei über 90 der Gesamtverkaufsfläche (knapp 95 %).  

Tabelle 1: Typische Sortimentsstrukturen von Lebensmittelmärkten (Artikelanzahl) 

Hauptwarengruppen Discounter  

( 811 m² VK) 

Supermarkt 

( 1.106 m² VK) 

Großer Supermarkt 

( 3.264 m² VK) 

Durchschnittliche Artikelzahl 

absolut in % absolut in % absolut in % 

Food 1.755 76 – 77 11.258 76 15.730 63

Nonfood I 265 11 – 12 1.998 13 – 14 4.825 19

Nonfood II 275 12 1.594 10 – 11 4.450 18

Nonfood insgesamt 540 23 – 24 2.835 24 9.275 37

Insgesamt 2.295 100 14.876 100 25.005 100

Quelle:   EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2022, S. 80, handelsdaten 2022 

9  Quelle: EHI Europäisches Handelsinstitut Köln (2022): Handelsdaten aktuell 2022, S. 373 f. 
10  Vgl. a. a. O., 28.09.2017, S. 8. 
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Für den Lidl-Markt ist davon auszugehen, dass nur in sehr begrenztem Umfang (deutlich weniger 

als 10 % der Verkaufsfläche) nicht nahversorgungsrelevante Artikel angeboten werden. Insofern 

ist der geplante Lebensmittelanbieter eindeutig als Nahversorger einzuordnen. 

Das Vertriebskonzept von Lidl ist folgendermaßen zu skizzieren:  

 Lebensmitteldiscounter mit eingeschränktem Sortimentsspektrum, konzentriert auf 

umschlagsstarke Artikel bei konsequenter Niedrigpreispolitik 

 klarer Schwerpunkt auf dem Lebensmittelbereich (rund 2.000 Artikel); weitere nahver-

sorgungsrelevante Artikel (Drogeriewaren / Kosmetik, Haushaltskleinartikel) sowie 

Heimtiernahrung und Zeitschriften im ständigen Sortiment 

 auch loses Obst und Gemüse, Frischbackwaren (eigene Backstationen in den Filialen), 

zunehmende Zahl an Fairtrade- und Bio-Lebensmitteln 

 wöchentlich wechselnde Aktionsartikel (ca. 80 pro Woche) aus den Bereichen Lebens-

mittel (z. B. Länderküche, saisonale Artikel) und Nonfood II (z. B. Textilien, Haushaltswa-

ren, Gartenbedarf / Blumen, Bau- und Heimwerkerbedarf, Schreib- und Spielwaren)  

 Onlineshop (u. a. Fotoentwicklung, Reisen, Mobiltelefonie, Aktionswaren-Abverkauf)  

 sowohl Eigenmarken und Handelsmarken als auch No-name-Produkte (z. B. loses Obst 

und Gemüse)  

 Immobilienkonzepte: Basisfiliale, Innenstadt-Filiale, Filiale in Fachmarktzentren, Metro-

polfiliale; alle Filial-Typen basieren auf einem modernen Erscheinungsbild mit einem 

großzügigen, kundenorientierten Verkaufsraum, breiten Gängen, aufgelockerter Re-

galanordnung und hellen Räumen sowie einem innovativen, nachhaltigen Technikkon-

zept (Beleuchtung, Heizung, Klimatisierung, Photovoltaik). 
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II. Bewertung des Makro- und Mikrostandortes 

1. Makrostandort Freiberg  

Die Stadt Freiberg ist im Freistaat Sachsen, zwischen den Städten Dresden und Chemnitz, im 

Landkreis Mittelsachsen gelegen. Von der Landesplanung Sachsen ist die Stadt als Mittelzent-

rum11 eingestuft (vgl. Karte 2). Vor diesem Hintergrund kommt der Stadt, u. a. im Hinblick auf 

den Einzelhandel, sowohl eine gesamtstädtische als auch eine überörtliche Versorgungsfunk-

tion für ihren Verflechtungsbereich zu.  

Im Jahr 2022 lebten rd. 40.170 Einwohner in Freiberg12. In den letzten Jahren wies die Stadt 

eine relativ konstante Bevölkerungszahl auf13. Gemäß der 8. Regionalisierten Bevölkerungs-

prognose des Statistischen Landesamtes Sachsen für die Stadt Freiberg wird diese bis zum Jahr 

2030 weiterhin relativ stabil bleiben wenngleich je nach Variante ein leichter bis deutlicher 

Rückgang der Bevölkerungszahl prognostiziert wird.14

Siedlungsstrukturell gliedert sich das Stadtgebiet in eine kompakte Kernstadt und drei z. T. 

räumlich abgesetzte und dörflich geprägte Ortsteile: Halsbach, Zug, Kleinwaltersdorf. Zum 

Stadtgebiet von Freiberg zählen auch größere Wald- und Wiesenflächen im südöstlichen, süd-

westlichen und nordwestlichen Stadtgebiet, u. a. der Freiberger Stadtwald. Die Kernstadt

selbst untergliedert sich in fünf Stadtteile: die zentrale Altstadt sowie Freiberg Ost, -Süd, -West 

und -Nord. Während die Altstadt durch die historische Bausubstanz, die typischen roten Zie-

geldächer und die Blockrandbebauung geprägt ist, werden der Südwesten und Westen von 

Freiberg durch Geschosswohnungsbau dominiert. Im Norden und Südosten sind vermehrt 

Wohngebiete in lockerer Bebauung vorhanden. An den Ausläufern des Stadtgebietes, v. a. 

Richtung Norden, Osten und Südosten sind zudem Gewerbe- und Industriegebiete etabliert. 

Die verkehrliche Erreichbarkeit von Freiberg für den Individualverkehr ist als gut zu bewerten. Die 

regionale Anbindung erfolgt im Wesentlichen über die B 101 und B 173, welche das Stadtge-

biet in Nord-Süd-Richtung (B 110) bzw. Ost-West-Richtung (B 173) queren und Freiberg an das 

Umland anbinden. Nach Norden stellt die B 101 die Verbindung zur Bundesautobahn A 4 (Gera 

– Chemnitz – Dresden) her, welche in rd. 15 – 20 min erreichbar ist. Nach Süden führt sie u.a. 

durch Brand-Erbisdorf in die Erzgebirgsregion. Die B 173 führt in Richtung Westen nach Chem-

nitz und im weiteren Verlauf Richtung Osten in die Landeshauptstadt Dresden. Darüber hinaus 

binden zahlreiche kleinere Verkehrsachsen (u. a. Staats-, Kreis- und Erschließungsstraßen) die 

Stadt an die umliegenden Gemeinden an und dienen auch der Erschließung des Stadtgebietes 

bzw. der Ortsteilanbindung.  

Im ÖPNV ist Freiberg mit einem eigenen Bahnhof „Freiberg (Sachs.) Hbf“ südlich der Innen-

stadt mit der Sachsen-Franken-Magistrale an das Schienennetz der deutschen Bahn angebun-

den. Darüber hinaus verbinden mehrere Buslinien der REGIOBUS Mittelsachsen GmbH die 

Stadt mit dem Umland. Im Stadtverkehr erschließen zudem mehrere Buslinien das Stadtge-

biet.  

11 vgl. LEP Sachsen 2013.  
12  Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Stand zum: 31.12.2022. 
13  Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Stand 31.12.2022, ca. 40.170 Einwohner. 
14  8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen, Basis 2022, Statistisches Lan-

desamt Sachsen; Prognose für die Stadt Freiberg, Variante 1: 39.260 Einwohner, Variante 2: 38.720 Ein-
wohner, Variante 3: 37.910 



AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ANSIEDLUNG DES LIDL-MARKTES IN FREIBERG, DRESDNER STRASSE 

info@gma.biz / www.gma.biz 13

Im Einzelhandelsbesatz ist im Stadtgebiet von Freiberg auf mehrere Lagen hinzuweisen15:  

 Hauptstadtzentrum Innenstadt (zVb): Der zVb Innenstadt erstreckt über weite Teile der 

historischen Altstadt, zwischen der Gerberpassage im Norden, dem Schloßplatz, der 

Nonnengasse und der Wallstraße im Westen, sowie (inkl.) dem Kaufland-Areal im Sü-

den, der Frauensteiner Straße im Südosten und der Achse Buttermarktgasse / Theater-

gasse (inkl.) im Osten. Aus dem Lebensmittelbereich sind hier als Magnetbetriebe das 

SB-Warenhaus Kaufland (Süden), ein Edeka-Supermarkt sowie ein neueröffneter Diska-

Markt vorhanden. Deren Angebote werden durch kleinteilige Fachgeschäfte aus dem 

Lebensmittelbereich (u. a. Lebensmittelhandwerk, Spezialgeschäfte) ergänzt. Der zVb 

Innenstadt übernimmt Versorgungsfunktionen für das gesamte Stadtgebiet und auch 

darüber hinaus. 

 Nebenzentrum „Am Bahnhof“: Südlich der Innenstadt konzentrieren sich am Standort 

Am Bahnhof / Annaberger Straße mehrere Fachmärkte sowie ergänzende kleinere An-

bieter. Als wesentliche Anbieter aus dem Nahrungs- und Genussmittelbereich sind hier 

Rewe und Norma zu nennen. Darüber hinaus sind noch andere Fachmärkte aus dem 

Nonfood-Bereich vorhanden (u. a. Rossmann, Fressnapf, NKD und Expert). Die Einzel-

handelsbetriebe des Nebenzentrums übernehmen im Wesentlichen Versorgungsfunk-

tionen für den südlichen Bereich von Freiberg.  

 NVZ (Nahversorgungszentrum) Halsbrücker Straße: Im Norden der Stadt Freiberg, süd-

lich des Gewerbeparks, liegt das NVZ Halsbrücker Straße. Ankerbetrieb ist ein Penny-

Discounter sowie ein Blumengeschäft und eine Fleischerei.  

 NVZ Leipziger Straße: Das NVZ ist im Nordwesten der Stadt gelegen und beinhaltet einen 

Penny-Supermarkt, einen Edeka-Supermarkt sowie einen Markt der Firma Sachsenland. 

 NVZ Friedeburger Straße: Im Nahversorgungszentrum der Friedeburger Straße sind ein 

Rewe-Supermarkt, eine dm-Drogerie, eine Bäckerei sowie eine Apotheke angesiedelt. 

Außerdem sind hier ein KiK-Bekleidungsgeschäft und eine TEDi-Filiale angesiedelt. Ne-

ben dem Einzelhandelsbesatz befinden sich hier Dienstleister, beispielsweise eine Fri-

seur-Salon. 

 NVZ Karl-Kegel-Straße: Das Nahversorgungszentrum bietet neben den Ankerbetrieben 

Edeka und Netto auch eine Sparkassen-Filiale, ein Paketshop, einen Imbiss, eine Arzt-

praxis sowie eine Apotheke. Angesiedelt sind zudem ein Blumenladen und ein Reise-

büro. 

 NVZ Olbernhauer Straße: Im Bereich des Nahversorgungszentrum befinden sich Lebens-

mittelmärkte der Firma Lidl und Edeka, außerdem ist ein Fristo Getränkemarkt angesie-

delt.  

 Einzelhandelsagglomeration „FMZ Häuersteig“: Südlich der Innenstadt ist ein ausge-

dehntes Fachmarktzentrum (FMZ) mit Betrieben des kurz-, mittel- und langfristigen Be-

darfsbereichs angesiedelt. Als größte Magnetbetriebe sind u. a. OBI, Alco Möbel, Medi-

max, ATU, Müller-Drogerie und aus dem Lebensmittelbereich das SB-Warenhaus Kauf-

land zu nennen. Damit weist die Einzelhandelsagglomeration im Gewerbegebiet Häuer-

steig eine hohe Ausstrahlungskraft auf das gesamte Stadtgebiet sowie auch darüber 

hinaus auf. 

15  Quelle: Gemäß EHK Freiberg 2023 
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Oberzentrum

Mittelzentrum

Unterzentrum

Kleinzentrum

Karte 2: Lage von Freiberg und zentralörtliche Struktur der Region

Quelle: Kartengrundlage GfK GeoMarketing, 
Datengrundlage GfK GeoMarketing
© Microsoft, Nokia

GMA-Bearbeitung 2023
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 Dresdner Straße (Freiberg-Ost): Nördlich und südlich der Dresdner Straße sind mehrere 

großflächige Betriebe aller Bedarfsbereiche vorhanden (u. a. Aldi, Hellweg-Baumarkt, 

Stabilo-Heimwerkermarkt, Euronics XXL). Aus dem Lebensmittelbereich ist als wesent-

licher Anbieter ein Aldi-Lebensmittelmarkt ansässig. Darüber hinaus sind am Standort 

weitere gewerbliche Nutzungen vorhanden (z. B. Autohäuser). 

Das „FMZ Häuersteig“ und der Bereich Dresdner Straße sind im EHK als Ergänzungs- bzw. Son-

derstandorte ausgewiesen und unterliegen nicht der Einstufung als zentraler Versorgungsbe-

reich. 

Abbildung 1: Übersicht Zentren- und Standortstruktur im Stadtgebiet Freiberg 

Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Freiberg 2021 / 2022, S. 93 

2. Mikrostandort „Dresdner Straße“ 

Der Planstandort des zur Ansiedlung vorgesehenen Lidl-Marktes liegt im östlichen Stadtgebiet 

von Freiberg (vgl. Karte 3), südlich der Dresdener Straße (B 173). Das gesamte Areal wird durch 

mehrere Straßenzüge begrenzt: Dresdner Straße (Norden), Breithauptstraße (Osten), Ost-

straße (Süden) und Jungestraße (Westen). Das Grundstück von Lidl ist dabei im nordwestli-

chen Bereich das Areals verortet. Hier grenzen östlich und südlich, straßenbegleitend zur Dres-

dner Straße, Breithauptstraße und Oststraße Wohnhäuser sowie rückwärtig einige leerste-

hende Gebäude an. Im Süden, von der Oststraße abgehend, führt der Erzweg u. a. zum Ge-

lände des geplanten Lidl-Marktes, welches derzeit durch Baumbewuchs geprägt ist. Ein kleiner 

Bereich der für Lidl geplanten Fläche an der Dresdner Straße wird als Standplatz für einen 

mobilen Bratwurstverkauf genutzt. 

Während die Immobilie des Lidl-Marktes hier im westlichen Bereich des vorgesehenen Grund-

stücks geplant ist, sollen die Parkplätze östlich der Immobilie vorgelagert werden. Eine Zufahrt 

zum Parkplatzareal wird über die Dresdner Straße eingerichtet. Über den Erzweg auch Rich-

tung Süden (Oststraße) kann das Gelände ebenfalls erreicht werden. Der Eingangsbereich zum 

Lidl-Markt soll im nordöstlichen Bereich der Immobilie gestaltet werden, während die Anlie-

ferung im südlichen Bereich untergebracht wird. 
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Das Standortumfeld des geplanten Lidl-Marktes ist durch heterogene Nutzungen zu charakte-

risieren. So sind sich nördlich der Dresdener Straße vereinzelte Wohnhäuser vorhanden. Jen-

seits erstreckt sich ein kleiner Park in Richtung Norden. Östlich davon ist der weitläufige  

Donatsfriedhof verortet. Richtung Osten, bis zu den zurückgebauten Gleisanlagen östlich der 

Peter-Schmohl-Straße, Süden, bis zur Frauensteiner Straße, und Westen ist Wohnbebauung 

in vorwiegend Blockrandbebauung und mehrgeschossiger Reihenbauweise vorhanden. Wei-

ter im Osten schließt ein weitläufiges Gewerbeareal an der Dresdner Straße an während wei-

ter im Süden Wohnbebauung in etwas aufgelockerter Blockrandbebauung mit teilweise ge-

werblich genutzten Unterlagerungen etabliert ist. Hier sind auch einige Kleingärten vorhan-

den. In Richtung Westen, jenseits der B 173, ist die historische Innenstadt von Freiberg gele-

gen. An der Straße Eherne Schlange, rd. 550 m entfernt16, ist ein Edeka-Supermarkt etabliert. 

Plangrundstück von Lidl, aktuelle Nutzung Blick Richtung Osten entlang der Dresdner Straße 

Blick Richtung Westen, entlang der Dresdner Straße 

und ÖPNV-Haltestelle 

Quelle: GMA 2020 

Die verkehrliche Erreichbarkeit des Standortes wird über die Dresdner Straße (B 173) herge-

stellt, die u. a. als Ein- und Ausfallstraße in und aus Richtung Osten sowie als eine Hauptver-

kehrsachse fungiert. Diese führt ich Richtung Westen in die Freiberger Innenstadt und bindet 

Richtung Osten Freiberg an das östliche bzw. nordöstliche Umland an und verläuft weiter bis 

nach Dresden. Aus Richtung Norden kann der Standort auch über die Achse Halsbrücker 

Straße / Donatsring / Dresdner Straße angefahren werden.  

16  Angabe in Straßenmetern. Ermittlung mit googlemaps Routenplaner. 
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Karte 3:    Lage des Projektstandortes und Umfeldnutzungen

OpenStreet Map und Mitwirkende, 
EHK Freiberg 2022

GMA-Bearbeitung 2023
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Die ÖPNV-Erreichbarkeit wird über die Bushaltestelle „Dresdner Straße / Donatsfriedhof“, auf 

der anderen Straßenseite, gegenüber des Lidl-Marktes gesichert, die von mehreren Buslinien,  

u. a. der REGIOBUS Mittelsachsen GmbH (Stadtverkehr) bedient wird. Fußläufig ist der Stand-

ort über straßenbegleitende Gehwege beidseitig der Dresdner Straße zu erreichen.  

Für den Planstandort kann eine Nahversorgungsfunktion im Sinne einer unmittelbar fußläufi-

gen Erreichbarkeit konstatiert werden. Eine fußläufig akzeptierte Gehwegedistanz kann i. d. R. 

noch in einer Gehzeit von ca. 10 bis 15 Minuten angesetzt werden. Dies entspricht in etwa 

einer fußläufigen Entfernung von ca. 700 m bis 1.000 m.17 Hier ist im Einzelfall auf die speziel-

len Rahmenbedingungen vor Ort Rücksicht zu nehmen. So sind im verdichteten städtischen 

Bereich z. T. nur 500 m Fußwegedistanz als akzeptabler Nahversorgungsradius u. a. in Einzel-

handelskonzepten definiert. In aufgelockerten Siedlungsbereichen sind dagegen i. d. R. bis zu 

700 bis 800 m Fußwegedistanz anzusetzen. Im ländlichen Bereich sind auch größere Entfer-

nungen möglich.  

In Anbetracht der heterogenen Wohngebiets- und Siedlungsstrukturen und der Wettbewerbs-

strukturen in Freiberg kann für den Planstandort eine Gehwegedistanz von 700 bis 800 m als 

fußläufig akzeptable Entfernung i. S. einer fußläufigen Nahversorgungsdistanz angesetzt wer-

den. Somit befinden sich Teile des östlichen und südöstlichen Stadtgebietes von Freiberg so-

wie die Innenstadt in einer fußläufigen Entfernung zum Lidl-Standort.  

Zusammengefasst kann der Planstandort Dresdner Straße als siedlungsstrukturell integriert

eingestuft werden, da in mehrerer Richtungen Wohngebiete angrenzen. Durch die Anbindung 

an Wohngebietslagen bzw. die direkt angrenzenden, teils mehrgeschossigen Wohngebäude 

östlich, südlich und westlich, wird dies deutlich. Der Standort ist verkehrlich günstig zu errei-

chen und verfügt über einen Anschluss an das Gehwegenetz sowie den ÖPNV.  

Gemäß Einzelhandelskonzept Freiberg (Entwurf) ist der Standort des geplanten Lidl-Marktes 

als (potenzieller) Nahversorgungsstandort ausgewiesen. Durch die Ansiedlung des Lebensmit-

telmarktes kann der Standort die ihm zugewiesene Funktion übernehmen und die Versorgung 

mit Lebensmitteln stärken. 

17  Vgl. Leitfaden zum Umgang mit § 11 Abs. 3 BauNVO in Bezug auf Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels, 
beschlossen durch die Fachkommission Städtebau am 28. September 2017, S. 10. 
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III. Einzugsgebiet, Bevölkerung und Kaufkraft 

1. Einzugsgebiet des Vorhabens und Bevölkerungspotenzial 

Der Abgrenzung des voraussichtlichen Einzugsgebietes für den geplanten Lidl-Lebensmittel-

markt am Standort Dresdner Straße  kommt eine wesentliche Bedeutung bei der Beurteilung 

des Vorhabens zu. So bildet das ermittelte Einzugsgebiet die Grundlage für alle späteren Be-

rechnungen zur Ermittlung des Bevölkerungs- und Kaufkraftpotenzials sowie des Vorha-

benumsatzes bzw. der Umsatzherkunft.  

Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung ein Bereich verstanden, innerhalb dessen mit 

regelmäßigen, dauerhaften und ausgeprägten Einkaufsbeziehungen an den Planstandort ge-

rechnet werden kann. Das Einzugsgebiet lässt sich darüber hinaus weiterhin nach Zonen un-

tergliedern und strukturieren, aus denen gleichmäßige Kundeneinkaufsorientierungen an den 

Planstandort zu erwarten sind. Mit zunehmender Entfernung bzw. schlechterer Erreichbarkeit 

des Standortes ist dabei i. d. R. von einer Abnahme der Kundenbindung an den Standort aus-

zugehen. Durch die Zonierung des Einzugsgebiets wird diesem Umstand Rechnung getragen. 

Zur Abgrenzung und Zonierung des Einzugsgebietes werden in vorliegender Untersuchung fol-

gende Kriterien herangezogen:  

 wesentliche Strukturdaten und Rahmenbedingungen im Einzugsgebiet (z. B. Topografie, 

räumliche Zäsuren wie z.B. Tharandter Wald, Siedlungsstruktur, Pendlerbeziehungen) 

 verkehrliche Erreichbarkeit des Standortes auf Basis von Fahrzeitisochronen 

 Betreiber, Dimensionierung und Sortimentsstruktur des Vorhabens 

 Wettbewerbssituation und Einkaufsalternativen in Freiberg und der Region  

 Ergebnisse aus anderen GMA-Untersuchungen in Freiberg und der Region.  

Darüber hinaus ist auch das bestehende Filialnetz von Lidl mit einem weiteren Standort in 

Freiberg in der Untersuchung zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der angeführten Kriterien lässt sich das Kerneinzugsgebiet des Vor-

habens wie in Karte 4 dargestellt abgrenzen.  

Tabelle 2: Kerneinzugsgebiet und Bevölkerungspotenzial  

Zonen Zugehörige Stadträume bzw. Kommunen Einwohner 

Zone I Östliche und südöstliche Bereiche von Freiberg 7.100

Zone II weitere Teile der Stadt Freiberg, Teile der Gemeinden Bobritzsch-
Hilbersdorf und Halsbrücke 

15.900

Kerneinzugsgebiet 23.000

GMA-Berechnungen 2023 
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Karte 4: Einzugsgebiet und projektrelevante Wettbewerbssituation 

Projektstandort 

Zone I (Teile Stadt Freiberg)

Zone II (weitere Stadtbereiche von Freiberg, Bobritzsch-
Hilbersdorf, Halsbrücke, Weißenborn)

OpenStreet Map und Mitwirkende, 
GMA-Bearbeitung 2023
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Karte 5: Relevante Zentrale Versorgungsbereiche 

Projektstandort 

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende
EHK Freiberg 2022
GMA-Bearbeitung 2023

NVZ Halsbrücker Straße

NZ Bahnhof

ZVB Innenstadt

NVZ Olbernhauer Straße



AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ANSIEDLUNG DES LIDL-MARKTES IN FREIBERG, DRESDNER STRASSE 

info@gma.biz / www.gma.biz 22

Für das Planvorhaben wird ein Einzugsgebiet erschlossen, welches sich im Kern (Zone I) auf 

Teile des östlichen und südöstlichen Stadtgebietes von Freiberg erstreckt. Hier wird die 

höchste Marktdurchdringung erzielt. Dies ist v. a. auf die gute Erreichbarkeit des Standortes 

zurückzuführen. So ist der Standort zu Fuß, mit dem ÖPNV und dem Pkw gut zu erreichen. Die 

Zone entspricht darüber hinaus einem Einzugsgebiet von rd. 700 – 800 m um den Planstand-

ort. 

Das erweiterte Einzugsgebiet (Zone II) v. a. Richtung Nordosten, Osten und Südosten auf wei-

tere Teile der Stadt Freiberg sowie der Gemeinden Halsbrücke und Bobritzsch-Hilbersdorf 

(Hinweis Versorgungsfunktionen für den ihr zugewiesenen mittelzentralen Verflechtungsbe-

reich). Aufgrund der guten Erreichbarkeit und des zukünftig leistungsfähigen Angebotes am 

Planstandort werden aus diesen Gemeinden in erhöhtem Maße Kunden gebunden werden 

können. Dabei ist allerdings aufgrund der größeren Entfernung zum Planstandort auch weiter-

hin eine Mehrfachorientierung der Einwohner auch auf andere Handelsstandorte in Freiberg 

zu erwarten, sodass bereits eine niedrigere Marktdurchdringung für das Planvorhaben anzu-

nehmen ist.  

Eine weitere Ausdehnung des regelmäßigen betrieblichen Einzugsgebietes vom Standort 

Dresdner Straße ins Umland über Zone II hinaus, ist nicht anzunehmen. Der Wettbewerb in 

Freiberg und in den umliegenden Städten und Ortschaften mit eigenen Lebensmittelmärkten 

sowie auch die siedlungsstrukturellen Gegebenheiten begrenzen diesbezüglich das betriebli-

che Einzugsgebiet des Planvorhabens. So verfügt Freiberg über zahlreiche weitere Lebensmit-

telmärkte. Richtung Osten grenzt bereits das Marktgebiet der Stadt Dresden an. Diese Fakto-

ren begrenzen so das betriebliche Einzugsgebiet des Planvorhabens.  

Darüber hinaus sind u. a. durch Pendler (Lage an der Bundesstraße B 173) geringe Kundenzu-

führungseffekte von außerhalb des Einzugsgebietes anzunehmen. Diese werden im Rahmen 

von Streuumsätzen bei den Umsatzumverteilungsberechnungen abgebildet. 

2. Kaufkraft im Einzugsgebiet 

Die Berechnung der im abgegrenzten Einzugsgebiet vorhandenen Kaufkraft wird für die un-

tersuchungsrelevanten Sortimente vorgenommen. Dabei werden aktuelle Daten des Statisti-

schen Bundesamtes und GMA-Kaufkraftwerte zugrunde gelegt.  

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie eigenen Berechnungen beträgt die 

ladeneinzelhandelsrelevante Kaufkraft einschließlich der Ausgaben im Lebensmittelhandwerk 

in Deutschland pro Kopf aktuell 

ca. € 6.760.18

Bezogen auf Vorhaben, deren Sortimentsschwerpunkt im Lebensmittelbereich liegt, betragen 

die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben in Deutschland 

ca. 2.826 €.19

18  Ohne Kaufkraftanteil verschreibungspflichtiger Medikamente bei Apotheken. 
19  Ohne Randsortimente (Nonfood I und II), wie z. B. Drogeriewaren, Haushaltswaren, Tiernahrung. 
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Bei der Kaufkraftberechnung für das Einzugsgebiet ist darüber hinaus das lokale Kaufkraftni-

veau20 zu beachten. Gemäß aktueller Kennziffer von MB Research liegt das Kaufkraftniveau in 

Freiberg bei 87,1 damit auf einem unterdurchschnittlichen Niveau (Bundesdurchschnitt = 

100,0). In den weiteren Gemeinden im Einzugsgebiet liegt das Kaufkraftniveau bei 95,5 

(Bobritzsch-Hilbersdorf) und 92,3 (Halsbrücke) und damit ebenfalls auf einem unterdurch-

schnittlichen Niveau. Für das Einzugsgebiet beläuft sich das Kaufkraftpotenzial für Nahrungs- 

und Genussmittel damit auf ca. 59,7 Mio. €. Davon entfallen auf:  

 Zone I  ca. 17,5 Mio. €  

 Zone II ca. 42,2 Mio. €. 

20  Quelle: MB Research, 2022. Das Kaufkraftniveau wird auf Basis der amtlichen Steuerstatistik berechnet.  
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IV. Projektrelevante Wettbewerbssituation 

Zur Bewertung des Planvorhabens ist zunächst die Angebots- und Wettbewerbssituation im 

Einzugsgebiet darzustellen und zu bewerten. Davon ausgehend lassen sich die durch das Vor-

haben zu erwartenden wettbewerblichen bzw. prüfungsrelevanten städtebaulichen und ver-

sorgungsstrukturellen Auswirkungen ermitteln.  

Als Wettbewerber für den geplanten Lidl-Markt gelten daher grundsätzlich alle Ladenge-

schäfte, in denen Warengruppen angeboten werden, die in einem Lebensmittelmarkt geführt 

werden. Allerdings ist aufgrund der Flächengrößen bzw. der Betriebstypen und des spezifi-

schen Einkaufsverhaltens der Bevölkerung davon auszugehen, dass insbesondere betriebsty-

penähnliche Betriebe (v. a. Supermärkte, Lebensmitteldiscounter, SB-Warenhäuser) als 

Hauptwettbewerber zu identifizieren sind.  

1. Wettbewerbssituation im Einzugsgebiet  

Innerhalb des Einzugsgebietes (Zone I und Zone II) ist im Lebensmitteleinzelhandel auf fol-

gende strukturprägende Anbieter (> 400 m² VK) hinzuweisen (vgl. Karte 4): 

Freiberg 

 Edeka Fiedler, Supermarkt, Eherne Schlange, ca. 1.600 – 1.700 m² VK; Lage im zVb In-

nenstadt 

 Diska, Discounter, Gerberpassage, ca. 700 – 800 m² VK; Lage im zVb Innenstadt 

 Netto, Discounter, Schönlebestraße, ca. 700 – 800 m² VK; Einstufung als Nahversor-

gungsstandort 

 Kaufland, Großer Supermarkt / SB-Warenhaus, Bebelplatz, ca. 2.900 – 3.000 m² VK; Lage 

im zVb Innenstadt 

 Rewe, Supermarkt, Am Bahnhof, ca. 1.500 m² VK; Lage im zVb Nebenzentrum Bahnhof) 

 Norma, Discounter, Am Bahnhof, ca. 800 – 900 m² VK; Lage im zVb Nebenzentrum 

Bahnhof 

 Aldi, Discounter, Dresdner Straße, ca. 800 – 900 m² VK, Gewerbegebietslage 

 Netto (dansk), Discounter, Frauensteiner Straße, ca. 700 - 800 m² VK; Einstufung als 

Nahversorgungsstandort 

 Penny, Discounter, Halsbrücker Straße, ca. 600 – 700 m² VK; Lage im NVZ Halsbrücker 

Straße 

Weitere Kommunen 

 Edeka Fiedler, Supermarkt, Am Goldenen Löwen, ca. 500 m2 VK, Gemeinde Bobritzsch-

Hilbersdorf  

 Penny, Discounter, Untere Dorfstraße, ca. 500 – 600 m² VK, Gemeinde Halsbrücke., OT 

Niederschöna  

Darüber hinaus sind keine weiteren Hauptwettbewerber innerhalb des abgegrenzten Einzugs-

gebiets zu identifizieren. Kleinteilige Anbieter (u. a. Lebensmittelgeschäft /-handwerk, Tank-
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stellenshops, Getränkemärkte) ergänzen die Nahversorgungsstruktur. In jüngerer Vergangen-

heit wurde der in der Altstadt/Gerber-Passage befindliche Penny-Discounter geschlossen und 

durch einen Diska-Markt ersetzt. 

2. Wettbewerbssituation außerhalb des Einzugsgebiets im weiteren Untersuchungsraum 

Der weitere Untersuchungsraum definiert sich aufgrund der wettbewerblichen Interdepen-

denzen innerhalb von Freiberg. Diese sind mit Betrieben zu sehen, deren Einzugsgebiete sich 

mit dem Einzugsgebiet des Planvorhabens an der Dresdener Straße maßgeblich überschnei-

den und bei denen Angebots- bzw. Sortimentsparallelen bestehen. Dies sind insbesondere die 

zum Einzugsgebiet des geplanten Marktes nächstgelegenen Lebensmittelmärkte in Freiberg 

(vgl. Karte 4). Hier werden aufgrund der räumlichen Nähe und der Einzugsgebietsüberschnei-

dungen Wettbewerbswirkungen auftreten.  

Im weitern Stadtgebiet von Freiberg sind eine Vielzahl an Lebensmittelmärkten vorhanden. 

Aufgrund der filialinternen Überschneidungen sollen die Anbieter im NVZ Olbernhauer Straße 

noch explizit hervorgehoben werden: 

 Lidl, Discounter, ca. 1.000 – 1.100 m² VK 

 Aldi, Discounter, ca. 1.000 – 1.100 m² VK   

 Penny, Discounter, ca. 700 – 800 m² VK 

3. Zentrale Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet 

Bei einer Ansiedlung oder Erweiterung eines Einzelhandelsbetriebes ist zu prüfen, ob schädli-

che Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche (ZVB) in der Standortgemeinde bzw. 

ggf. in den umliegenden Städten und Gemeinden auftreten. Insofern ist zunächst zu ermitteln, 

ob zentrale Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum vorliegen. 

Die Stadt Freiberg verfügt über ein städtisches Einzelhandelskonzept, welches kürzlich fortge-

schrieben wurde21. Folgende zentrale Versorgungsbereiche wurden darin abgegrenzt:  

 Innenstadt Freiberg (zVb): Der zVb Innenstadt erstreckt über weite Teile der histori-

schen Altstadt, zwischen der Gerberpassage im Norden, dem Schloßplatz, der Nonnen-

gasse und der Wallstraße im Westen, sowie (inkl.) dem Kaufland-Areal im Süden, der 

Frauensteiner Straße im Südosten und der Achse Buttermarktgasse / Theatergasse 

(inkl.) im Osten. Aus dem Lebensmittelbereich sind hier als Magnetbetriebe ein Kauf-

land (Süden), ein EDEKA Supermarkt sowie ein Diska-Discounter vorhanden. Deren An-

gebote werden durch kleinteilige Fachgeschäfte aus dem Lebensmittelbereich (u. a. Le-

bensmittelhandwerk, Spezialgeschäfte) ergänzt. Der zVb Innenstadt übernimmt Versor-

gungsfunktionen für das gesamte Stadtgebiet und auch darüber hinaus. 

 Nebenzentrum „Am Bahnhof“: Im südlich der Innenstadt gelegenen Bereich der „Bahn-

hofsvorstadt“ konzentrieren sich am Standort Am Bahnhof / Annaberger Straße meh-

rere Fachmärkte sowie ergänzende kleinere Anbieter in einem Fachmarktzentrum. Als 

wesentliche Anbieter sind hier Rewe und Norma aus dem Lebensmittelbereich sowie 

21  Fortschreibung durch die GMA. Nachfolgend werden die zentralen Versorgungsbereiche der Fortschrei-
bung 2022 berücksichtigt. 
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Rossmann, Fressnapf, NKD und Expert zu nennen. Die Einzelhandelsbetriebe des Ne-

benzentrums übernehmen im Wesentlichen Versorgungsfunktionen für den südlichen 

Bereich von Freiberg. Alle ansässigen Märkte sind als modern und wirtschaftlich stabil 

einzustufen.  

 Nahversorgungszentrum Olbernhauer Straße: Südlich bzw. südwestlich der Innenstadt, 

an der Olbernhauer Straße, sind mehrere Lebensmittelmärkte und kleinere Betriebe im 

Wesentlichen an zwei Bereichen entlang der Olbernhauer Straße ansässig. Im Umfeld 

des weiter nördlich gelegenen Lidl-Marktes ist u. a. ein Fristo Getränkemarkt vorhan-

den. Weiter südlich sind im Bereich Olbernhauer Straße / Feldstraße ein Penny und ein 

Aldi-Markt etabliert. Diese werden durch kleine Betriebe am Standort und im Umfeld 

ergänzt. Die ansässigen Betriebe weisen größtenteils zeitgemäße Verkaufsflächen auf 

und sind als wirtschaftlich stabil einzustufen. Zudem generieren sie gegenseitig umsatz-

seitige Kopplungseffekte. Die Versorgungsfunktion des Standortes erstreckt sich auf die 

umliegenden Bereiche des südlichen Stadtgebietes von Freiberg.  

 Nahversorgungszentrum Halsbrücker Straße: Nördlich der Innenstadt, an der Halsbrü-

cker Straße gelegen, sind neben einem kleineren Penny Lebensmittelmarkt kleinteilige 

ergänzende Einzelhandelsbetriebe ansässig. Die Versorgungsfunktion des Standortes 

beschränkt sich auf die umliegenden Wohnbereiche, v. a. südlich des NVZ, für welche 

der Standort wichtige Nahversorgungsfunktionen erfüllt. 

Im weiteren Stadtgebiet Freibergs, außerhalb des Untersuchungsraums, können drei weitere 

Nahversorgungszentren identifiziert werden: 

 Nahversorgungszentrum Leipziger Straße: Das NVZ ist im Nordwesten der Stadt gelegen 

und beinhaltet einen Penny-Supermarkt, einen Edeka-Supermarkt sowie einen Markt 

der Firma Sachsenland. 

 Nahversorgungszentrum Friedeburger Straße: Im Nahversorgungszentrum der Friede-

burger Straße sind ein Rewe-Supermarkt, eine DM-Drogerie, eine Bäckerei sowie eine 

Apotheke angesiedelt. Außerdem sind hier ein KiK-Bekleidungsfachmarkt und eine Tedi-

Filiale angesiedelt. Neben dem Einzelhandelsbesatz befinden sich hier Dienstleister, bei-

spielsweise ein Friseur-Salon. 

 Nahversorgungszentrum Karl-Kegel-Straße: Das Nahversorgungszentrum bietet neben 

den Ankerbetrieben Edeka und Netto auch eine Sparkassen-Filiale, einen Paketshop, 

einen Imbiss, eine Arztpraxis sowie eine Apotheke. Diese werden durch einen Blumen-

laden und ein Reisebüro ergänzt. 

Des Weiteren sind im Untersuchungsraum mehrere Nahversorgungsstandorte sowie potenzi-

elle Nahversorgungsstandorte ausgewiesen, die allerdings nicht über den schutzwürdigen Sta-

tus eines zentralen Versorgungsbereiches verfügen.  

Die weiteren Gemeinden im Einzugsgebiet verfügen derzeit nicht über Einzelhandels- und 

Zentrenkonzepte, weshalb hier bei der Identifikation möglicher zentraler Versorgungsberei-

che auf die konkrete tatsächliche Situation vor Ort abzustellen ist.  

 Innerhalb des Ortsteiles Niederbobritzsch der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf ist in 

der Straße Am Goldenen Löwen ein Edeka-Supermarkt ansässig. Dieser übernimmt we-

sentliche Nahversorgungsfunktionen für den Ort. Aufgrund mangelnder Ausstattung 

mit Komplementärnutzungen kann die Standortlage insgesamt allerdings nicht als zent-

raler Versorgungsbereich definiert werden.  
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 Im Ortsteil Niederschöna der Gemeinde Halsbrücke ist in solitärer Standortlage ein 

Penny-Markt vorhanden. Dieser Standort übernimmt Grundversorgungsfunktionen für 

den Ort, kann aber ebenfalls, aufgrund mangelnder Komplementärnutzungen, nicht als 

zentraler Versorgungsbereich behandelt werden.  

Zusammenfassend können im Untersuchungsraum des Planvorhabens von Lidl mehrere zent-

rale Versorgungsbereiche identifiziert werden, die sich alle im Stadtgebiet von Freiberg befin-

den. 
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V. Auswirkungsanalyse 

1. Umsatzprognose für den Lidl-Markt 

Zur Berechnung der voraussichtlichen Umsatzerwartung des Vorhabens wird das Marktanteil-

konzept verwendet. Dieses in der Handelswissenschaft weit verbreitete und anerkannte Mo-

dell bestimmt das zu erwartende Umsatzvolumen eines Einzelhandelsbetriebes anhand der 

erzielbaren Marktanteile mit Kunden in den einzelnen Zonen des Einzugsgebietes.22 Somit be-

schreibt das Modell, in welchem Ausmaß das Vorhaben in der Lage ist, einen Teil des vorhan-

denen Kaufkraftvolumens im projektrelevanten Sortimentsbereich an sich zu binden. 

Neben der Berechnung der zu erwartenden Gesamtumsatzleistung eines Vorhabens lässt sich 

anhand des Marktanteilkonzepts ebenfalls die perspektivische Umsatzherkunft des Vorhabens 

ableiten. Diese ergibt sich aus der Relation zwischen den in den jeweiligen Zonen des Einzugs-

gebiets generierten Umsätzen und dem Gesamtumsatz des Vorhabens. Hingegen lässt das 

Marktanteilkonzept keine direkten Rückschlüsse auf die durch das Vorhaben ausgelösten Um-

satzumverteilungen zu. So gibt das Marktanteilkonzept keine Auskunft darüber, wo die durch 

das Vorhaben generierten Umsätze bisher gebunden sind und wie sich diese nach dem Markt-

eintritt des Vorhabens neu verteilen werden. Die Ermittlung der Umsatzumverteilungen für 

das Vorhaben wird in Kapitel V. 2. ausführlich behandelt.  

Folgende Umsatzprognose lässt sich für den neuen Lidl-Lebensmittelmarkt mit ca. 1.535 m² 

VK anhand des Marktanteilkonzepts ermitteln:23

Tabelle 3:  Umsatzprognose Lidl mit ca. 1.535 m² VK  

Zonen Kaufkraft 
Food 

in Mio. € 

Markt- 
anteil 

Food in % 

Umsatz 
Food 

in Mio. € 

Umsatz 
Nonfood 

in Mio. €* 

Umsatz 
gesamt 

in Mio. € 

Umsatz-
herkunft

in % 

Zone I 17,5 17 – 18 3,0 0,8 3,8 40 

Zone II 42,2 10 4,2 1,1 5,3 56

Einzugsgebiet 59,7 12 – 13 7,2 1,9 9,1 95

Streuumsätze 0,4 0,1 0,5 5

Insgesamt 7,6 2,0 9,6 100

* Der Umsatzanteil im Nonfoodbereich (Nonfood I und II) beträgt beim Anbieter Lidl ca. 20 %. Hinsichtlich der Kundenher-

kunft wurde von mit dem Foodbereich vergleichbaren Werten ausgegangen.  

GMA-Berechnungen 2023 (ca.-Werte, Rundungsdifferenzen möglich)  

Somit lässt sich für den neuen Lidl-Markt mit ca. 1.535 m² VK eine Gesamtumsatzleistung von 

ca. 9,6 Mio. € ermitteln. Hiervon entfallen ca. 7,6 Mio. € auf den Foodbereich und ca. 2,0 

Mio. € auf den Nonfoodbereich (Nonfood I und II).  

Mit einem Marktanteil von ca. 17 – 18 % übernimmt der Markt eine gewisse Versorgungsbe-

deutung für den in Zone I, wobei dennoch keine dominierende Position erreicht wird. Dies ist 

auf die starke Wettbewerbssituation in Freiberg zurückzuführen. In Zone I des Einzugsgebietes 

sind in diesem Zusammenhang bereits ein Edeka-Supermarkt und ein Lebensmitteldiscounter 

22  In die Ermittlung der Marktanteile fließen zahlreiche Faktoren ein. U. a. sind dies die Rahmenbedingungen 
am Vorhabenstandort, die verkehrliche Erreichbarkeit, die Wettbewerbssituation im selben Marktsegment 
sowie Kopplungs- und Agglomerationseffekte. 

23  Rechenvorgang: Kaufkraft der Wohnbevölkerung x Marktanteil = Umsatz des Vorhabens. 
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(Netto) verortet. In Zone II (erweitertes Einzugsgebiet) ist aufgrund der zunehmenden Entfer-

nung und der intensiven Wettbewerbssituation nur noch ein Marktanteil von ca. 10 % zu er-

warten. Hier überlagern, noch stärker als in Zone I, die Marktgebiete der umliegenden Wett-

bewerber v. a. im Freiberger Stadtgebiet das Einzugsgebiet des Planvorhabens.  

Zusätzlich wird für den Lidl-Markt ein Streuumsatzanteil von außerhalb des Einzugsgebietes 

von ca. 5 % angesetzt. Diese Streuumsätze werden u. a. durch Pendler und Touristen gene-

riert. 

Zur Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vorhabens lassen sich die Filialleis-

tungen heranziehen. Je nach Betreiber, Sortiment, Verkaufsfläche und Standorteigenschaften 

variieren diese z. T. sehr stark und spiegeln dadurch die spezifischen örtlichen Verhältnisse  

wider. Gemäß Hahn Retail Real Estate Report 2023/202424 liegt die durchschnittliche Filialleis-

tung von Lidl bei ca. 9,2 – 9,3 Mio. €. Damit läge der geplante Lidl-Markt auf einem überdurch-

schnittlichen Niveau, was aber durch die höhere Verkaufsfläche begründet wäre 8durch-

schnittliche Lidl-Filialgröße 2022: 932 m² VK). 

Aufgrund der Wettbewerbssituation im Kerneinzugs- und erweiterten Untersuchungsgebiet 

ist für den geplanten Lidl-Markt keine höhere Umsatzleistung erzielbar. Die prognostizierte 

Umsatzleistung stellt somit einen Maximalwert im Sinne möglicher Auswirkungen des Vorha-

bens dar (worst-case-Ansatz). 

2. Prognose und Bewertung von Umsatzumverteilungen 

2.1 Methodik 

Zur Ermittlung der durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen bzw. Wettbe-

werbswirkungen kommt ein Rechenmodell zum Einsatz, welches auf dem Prinzip des Gravita-

tionsmodells basiert.  

Im Wesentlichen fließen dabei zwei Parameter ein, welche durch weitere Kriterien ergänzt 

und kalibriert werden. Als Berechnungsfaktoren sind hierbei zu nennen:  

 die Attraktivität der jeweiligen Wettbewerbsstandorte, die durch den jeweiligen Be-

triebsbesatz (Betriebsform, Betreiber, Erscheinungsbild etc.), die Verkaufsflächengröße 

bzw. den darauf erzielbaren Umsatz beschrieben wird und  

 der Distanzwiderstand, der sich aus der Entfernung (Distanz) zwischen den einzelnen 

Standorten ergibt.  

Darüber hinaus sind auch folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 die aktuelle Einzelhandelsausstattung im Einzugsgebiet und den zentralen Versorgungs-

bereichen und die damit verbundenen Sortimentsüberschneidungen die Wettbewerbs-

situation in der Umgebung inkl. der Überlagerung durch sonstige Einzelhandelsstand-

orte 

 die aktuellen Kaufkraftströme bzw. Kaufkraftzuflüsse und -abflüsse.

Das Umsatzumverteilungsmodell stellt einen methodischen Ansatz zur Einschätzung und Be-

wertung der ökonomischen und städtebaulichen Folgewirkungen des zu untersuchenden 

24  Quelle: Hahn Retail Real Estate Report 2023/2024, S. 38f. 
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Planvorhabens dar. Entscheidend für die Bewertung der möglichen städtebaulichen bzw. ver-

sorgungsstrukturellen Auswirkungen (d. h. Umsatzumverteilungen) ist die umsatzbezogene 

Betrachtung der Auswirkungen auf den bestehenden Einzelhandel, wenngleich auch ein Ver-

kaufsflächenvergleich und die Entfernung zu Wettbewerbsstandorten herangezogen werden 

können.  

2.2 Umsatzumverteilungen 

Für die Bewertung des Ansiedlungsvorhabens am Standort Dresdner Straße werden hinsicht-

lich der zu erwartenden Umsatzumverteilungen folgenden Annahmen getroffen: 

 Der geplante Lidl-Markt wird auf einer Verkaufsfläche von insgesamt ca. 1.535 m² eine 

Umsatzleistung von ca. 9,6 Mio. € erzielen. Davon entfallen ca. 7,6 Mio. € auf das Le-

bensmittelsortiment und ca. 2,0 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich.  

 Als Hauptwettbewerber für den geplanten Lebensmittelmarkt sind andere Lebensmit-

telmärkte und hier verstärkt vergleichbare Lebensmitteldiscounter anzuführen. 

 Zu berücksichtigen ist des Weiteren, dass es sich bei dem Vorhaben von Lidl um eine 

Neuansiedlung handelt. Demnach werden die Umsätze des geplanten Marktes gänzlich 

gegenüber den Wettbewerbsbetrieben im Einzugsgebiet und dem Untersuchungsraum 

umverteilt.  

Im Detail sind im Einzugsgebiet folgende Umsatzumverteilungen durch die Ansiedlung von Lidl zu 

erwarten:  

Tabelle 4: Umsatzumverteilungen durch das Vorhaben 

Umsatzherkunft 

Bestandsumsatz 
Wettbewerb  

in Mio. € 

Umsatzum-
verteilung / -

herkunft  
in Mio. € 

Umsatzum-
verteilung 

in % 

Le
b

en
sm

it
te

lb
er

ei
ch

 Umsatzumverteilungen gegenüber An-
bietern in Freiberg, davon gegenüber… 

145 – 150 7,5 5

 zVb Innenstadt 29 – 30 2,0 – 2,1 7 – 8

 zVb Nebenzentrum Am Bahnhof 9 – 10 0,5 – 0,6 6 – 7

 NVZ Halsbrücker Straße 3 – 4 0,1 – 0,2 5 – 6

 Nahversorgungsstandorte im Ein-
zugsgebiet 

6 – 7 0,7 – 0,8 11 – 12

 NVZ Olbernhauer Straße 16 – 17 1,2 – 1,3 7 – 8

 Weitere Lagen im Stadtgebiet 87 – 88 2,8 – 2,9 3 – 4

 Umsatzumverteilungen gegenüber An-
bietern außerhalb

4 – 5 < 0,1 max. 1

Umsatz geplanter Lidl-Markt im Lebensmit-
telbereich 

– 7,6 –

N
ic

h
tl

eb
en

s-

m
it

te
lb

er
e

ic
h

Umsatz geplanter Lidl-Markt im Nichtle-
bensmittelbereich

– 2,0 –

Umsatz geplanter Lidl-Markt insgesamt – 9,6 –

GMA-Berechnungen 2023, ca.-Werte, Rundungsdifferenzen möglich 
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2.3 Prüfung möglicher städtebaulicher Auswirkungen 

Auf Basis der zuvor getätigten Annahmen zu möglichen Umsatzumverteilungen sind folgende 

städtebauliche Auswirkungen durch das Ansiedlungsvorhaben von Lidl zu erwarten: 

 Die Wettbewerbswirkungen der Lidl-Ansiedlung werden insbesondere gegenüber den 

systemgleichen bzw. ähnlichen Hauptwettbewerbsbetrieben in Freiberg zu erwarten 

sein. Die rechnerisch stärksten Umsatzumverteilungseffekte werden dabei zum einen 

die weitere in Freiberg befindliche Lidl-Filiale (NVZ Olbernhauer Straße) i.S. von Kanni-

balisierungseffekten und zum anderen die Kaufland-Filiale (Bebelplatz) als Großflächen-

discounter sowie der Aldi-Discounter an der Dresdner Straße in Nahlage zum Planstand-

ort betreffen. 

 In Bezug auf die im EHK der Stadt Freiberg definierte Zentrenstruktur ergeben sich fol-

gende Auswirkungen: 

 Im zentralen Versorgungsbereich „Innenstadt“ werden gegenüber den hier ansäs-

sigen Wettbewerbern im Nahrungs- und Genussmittelbereich insgesamt rd. 2,0 – 

2,1 Mio. € bzw. ca. 7 – 8 % wirksam. Hier sind v.a. das im südlichen Bereich des zVb 

ansässige Kaufland SB-Warenhaus, der Edeka Supermarkt (Eherne Schlange) und 

der sich im Norden des zentralen Versorgungsbereich befindende neueröffnete 

Diska-Markt betroffen. An gleicher Stelle war vorher ein Penny-Discounter ange-

siedelt. Alle drei Anbieter sind als wirtschaftlich stabil einzustufen, zumal v. a. Kauf-

land ein gesamtstädtisches und z.T. darüber hinaus gehendes Einzugsgebiet er-

reicht. Somit sind hier zwar wettbewerbliche Auswirkungen möglich, aber keine 

negativen städtebauliche Beeinträchtigungen als direkte Folge der Lidl-Ansiedlung 

anzunehmen. 

 Gegenüber dem zentralen Versorgungsbereich „Nebenzentrum Am Bahnhof“ wer-

den ca. 0,5 – 0,6 Mio. € durch das Vorhaben umverteilt, was einer rechnerischen 

Umsatzumverteilungsquote von rd. 6 – 7 % entspricht. Hierbei ist v. a. auf die an-

sässigen Märkte Rewe und Norma hinzuweisen, die als wesentliche Magnetbe-

triebe der Standortlage primär betroffen sein werden. Die beiden Märkte sind da-

bei in ein modernes Fachmarktzentrum eingebunden und weisen zeitgemäße 

Marktauftritte und Verkaufsflächengrößen auf. Beide Märkte sind, auch durch die 

generierten Kopplungseffekte, als wirtschaftlich stabil einzustufen. Insgesamt sind 

somit zwar wettbewerbliche Auswirkungen durch die Lidl-Ansiedlung gegeben, al-

lerdings sind Bestandsgefährdungen und damit eine Schädigung des Nebenzent-

rums auszuschließen. Negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Ne-

benzentrums sind auch hier zu verneinen. 

 Innerhalb des Nahversorgungszentrums „Halsbrücker Straße“ kommt es zu Um-

satzumverteilungen i. H. v. ca. 0,1 – 0,2 Mio. € bzw. rd. 5 – 6 %. Hiervon wird im 

Wesentlichen der Ankermieter Penny betroffen sein. Wenngleich der Markt einen 

nicht mehr zeitgemäßen Marktauftritt in Kombination mit einer kleinen Verkaufs-

fläche aufweist (< 800 m² VK), übernimmt er wesentliche Nahversorgungsfunktio-

nen, v.a. für die direkt südlich des Standortes lebende Bevölkerung und auch die 

nördlich von Freiberg gelegenen Ortschaften (z. B. Tuttendorf, Conradsdorf, Hals-

brücke), welche über keinen eigenen Supermarkt oder Discounter verfügen. Somit 

stellt dieser den einzigen Markt für den Stadtraum nordöstlich der Innenstadt dar. 

Der Markt wird weiterhin zur Bedarfsdeckung aufgesucht werden und diese Funk-

tion erfüllen können. Damit resultieren aus dem Lidl-Vorhaben zwar moderate 
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wettbewerbliche Effekte, dennoch kann durch das stabile Einzugsgebiet des 

Penny-Marktes angenommen werden, dass es nicht zu einem Marktaustritt und 

somit zur Schädigung des Nahversorgungszentrums kommen wird. 

 Gegenüber den Nahversorgungsstandorten im Einzugsgebiet können Umvertei-

lungseffekte in Höhe von 0,7 – 0,8 Mio. € bzw. ca. 11 – 12 % angenommen werden. 

Diese betreffen v. a. die im räumlichen Umgriff befindlichen Netto-Filiale an der 

Schönlebestraße und die Filiale des Netto (dansk) an der Frauensteiner Straße. Die 

beiden Märkte sind jedoch bereits seit Jahren am Standort etabliert, in Wohnge-

bieten integriert, weisen ein fußläufig gut erreichbares Standortumfeld auf und 

sind für die Versorgung des Freiberger Süd-Osten elementar wichtig. Von der Ge-

fahr eines Marktaustrittes kann daher jeweils nicht ausgegangen werden. 

 Vor dem Hintergrund von Kannibalisierungseffekten sind die Auswirkungen im 

Nahversorgungszentrum Olbernhauer Straße (u. a. Lidl, Aldi, Penny) einzuordnen. 

Der Lidl-Standort wird durch die geplante Filiale an der Dresdner Straße deutlich in 

seiner bisherigen Ausstrahlung nach Osten eingeschränkt. Daraus lassen sich für 

den Gesamtstandort Effekte in Höhe von 1,2 – 1,3 Mio. € bzw. 7 – 8 % ableiten. 

Insgesamt ist die Standortlage (auch in Kombination mit den weiteren Nutzungen) 

wirtschaftlich stabil aufgestellt, sodass Betriebsabschmelzungen als unmittelbare 

Folge der Ansiedlung des Lidl-Marktes in der Dresdner Straße nicht anzunehmen 

sind. 

 Für die sonstigen Lagen im Stadtgebiet ist mit Umsatzumverteilungen in Höhe von ca. 

2,8 – 2,9 Mio.€ bzw. ca. 3 – 4 % zu rechnen. Diese betreffen die weiteren Discounter- 

oder Supermarkt-Filialen. Dabei ist aufgrund der räumlichen Nähe insbesondere auf die 

Filiale von Aldi an der Dresdner Straße (ca. 3 Minuten Fahrzeit) hinzuweisen. Für diesen 

Markt sind deutliche höhere Umsatzumverteilungseffekte zu konstatieren. Aufgrund 

der städtebaulichen nicht integrierten Lage weisen die Auswirkungen hier keine städte-

bauliche Relevanz auf. Für die weiteren Lagen bewegen sich die Auswirkungen auf ei-

nem städtebaulich verträglichen Niveau. 

 Gegenüber den Anbietern in den Umlandgemeinden werden Auswirkungen von max. 

0,1 Mio. € bzw. max. 1 % wirksam. Diese bedingen keine Schädigung der dortigen Nah-

versorgungsstrukturen. 

 Im Nichtlebensmittelbereich werden die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzum-

verteilungseffekte in Höhe von rd. 2,0 Mio. € v. a. gegenüber den anderen Lebensmit-

telmärkten und in untergeordneter Form ebenfalls gegenüber den sonstigen Anbietern 

wie z. B. Drogeriemärkten, Sonderpostenmärkte etc. wirksam werden. Diese sind je-

doch bei einer Einzelbetrachtung als gering einzustufen, da sie sich auf eine Vielzahl von 

Betrieben unterschiedlichster Sortimente verteilen. Nennenswerte Umsatzverluste bei 

bestehenden Anbietern sind im Einzelfall nicht zu erwarten.  

Insgesamt sind durch den Markteintritt eines zusätzlichen Wettbewerbers moderate bis z.T. 

spürbare Umsatzverluste bei den bestehenden Lebensmittelmärkten zu erwarten. Negative 

Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche sowie die Nahversorgung in Freiberg 

sind aufgrund der bereits benannten Rahmenbedingungen (stabiles Einzugsgebiet, ausrei-

chend Mantelbevölkerung im direkten Umfeld, etablierter Standort etc.) nicht anzunehmen. 

Insgesamt sind nachhaltig negative Auswirkungen i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht zu erwar-

ten. 



AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ANSIEDLUNG DES LIDL-MARKTES IN FREIBERG, DRESDNER STRASSE 

info@gma.biz / www.gma.biz 33

VI. Kompatibilität mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt Freiberg 2022  

Der Planstandort ist gemäß dem EHK Freiberg von 2021/2022 (Stand: Februar 2023) als po-

tenzieller Nahversorgungsstandort in siedlungsstrukturell integrierter Lage ausgewiesen. Ge-

mäß des EHK Freiberg gilt für Nahversorgungsstandorte: 

„Die Ansiedlung oder Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversor-
gungsrelevantem Kernsortiment an bestehenden Nahversorgungsstandorten ist 
nur vor dem Hintergrund zulässig, wenn auch weiterhin die wohnortnahe Grund-
versorgung gesichert bzw. gestärkt wird. Bis zur Grenze der Großflächigkeit (max. 
800 m² VK) kann dies regelmäßig unterstellt werden. Bei Flächengrößen oberhalb 
von 800 m² VK kann eine Ansiedlung oder Erweiterung der Verbesserung der woh-
nortnahen Versorgung dienen, wenn dies absatzwirtschaftlich nicht zu einer we-
sentlichen Überlagerung bzw. Abschöpfung mit den Versorgungsbereichen ande-
rer Nahversorgungsstandorte oder gar zentraler Versorgungsbereiche führt. Der 
Verträglichkeitsnachweis ist zu erbringen. 

Potenzielle sowie neue Nahversorgungsstandorte müssen diese Grundregeln zu 
Nahversorgungsstandorten ebenfalls erfüllen.“ 

Im Abgleich des Planvorhabens mit den Regelungen für Nahversorgungsstandorte ist zu kon-

statieren, dass das Vorhaben den Regelungen nachkommt. Das Vorhaben führt als Kernsorti-

ment Nahrungs- und Genussmittel. Mit der vorliegenden Auswirkungsanalyse wurde darüber 

hinaus dargestellt, dass die wohnortnahe Grundversorgung durch die Ansiedlung des geplan-

ten Lidl-Marktes nicht gefährdet und weiterhin gewährleistet wird.  

Gegenüber den bestehenden Betrieben sind zwar moderate bis spürbare Umsatzverluste zu 

erwarten, städtebaulich relevante Auswirkungen durch die ausgelösten Umsatzumvertei-

lungseffekte i.S. von Beeinträchtigungen der Funktionalität der Zentralen Versorgungsberei-

che sowie der Nahversorgung können jedoch ausgeschlossen werden. 
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VII. Bewertung des Vorhabens aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung 

Ergänzend zur Beurteilung der städtebaulichen Verträglichkeit der Vorhaben gemäß § 11 Abs. 

3 BauNVO wird in diesem Kapitel eine Bewertung des Vorhabens unter Zugrundelegung der 

Prüfkriterien der Raumordnung und Landesplanung vorgenommen. Hierfür sind die Ziele und 

Festsetzungen des Landesentwicklungsplanes Sachsen 2013 zu beachten. Dabei sind folgende 

Prüfkriterien heranzuziehen: 

 Konzentrationsgebot 

 Integrationsgebot 

 Kongruenzgebot 

 Beeinträchtigungsverbot. 

1. Konzentrationsgebot 

Zunächst ist in einem ersten Schritt zu bewerten, ob in der Stadt Freiberg unter landes- und 

regionalplanerischen Gesichtspunkten die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe zu-

lässig ist.  

Das Konzentrationsgebot erlaubt großflächige Einzelhandelsvorhaben zunächst nur in zentra-

len Orten höherer Stufe (Mittelzentrum und Oberzentrum). Zur Sicherung der verbraucherna-

hen Versorgung sind großflächige Einzelhandelsbetriebe auch in Grundzentren zulässig: 

Z 2.3.2.2:  

Die Ansiedlung, Ansiedlung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzel-
handelsbetrieben ist zur Sicherung der verbrauchernahen Versorgung mit Gütern 
des kurzfristigen Bedarfs auch in Grundzentren zulässig.“ 

Die Stadt Freiberg ist in diesem Zusammenhang als Mittelzentrum ausgewiesen. Demnach ist 

hier die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich zulässig.  

Dem Konzentrationsgebot gemäß LEP 2013 wird somit entsprochen.  

2. Integrationsgebot 

Dem Integrationsgebot gemäß Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 liegt die Ausführung im 

Plansatz Z 2.3.2.3 zugrunde:  

Z 2.3.2.3 „Bei überwiegend innenstadtrelevanten Sortimenten oder bei einer Ver-
kaufsfläche für innenstadtrelevante Sortimente von mehr als 800 m² ist die An-
siedlung, Ansiedlung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhan-
delseinrichtungen nur in städtebaulich integrierter Lage zulässig. In den Zentralen 
Orten, in denen zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind, sind diese Vor-
haben nur in den zentralen Versorgungsbereichen zulässig.“ (Integrationsgebot) 

Ergänzend ist der Grundsatz G 2.3.2.6 zu beachten: 

G 2.3.2.6 „Bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen soll 
eine ausreichende Anbindung an den ÖPNV gewährleistet werden.“ 

Basierend auf der Bewertung des Standortes Dresdner Straße in Kapitel II.2 sowie den landes-

planerischen Vorgaben kann das Integrationsgebot wie folgt bewertet werden: 
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 Aus städtebaulicher Sicht handelt es sich bei dem Planstandort um einen siedlungs-

strukturell integrierten Standort, der gemäß Einzelhandelskonzept der Stadt Freiberg 

2021/2022 als „potentieller Nahversorgungsstandort“ definiert wurde und in das Sied-

lungsgefüge der Stadt Freiberg eingebunden ist. Eine Anbindung an Wohnbebauung ist 

vorhanden. Von diesen Wohngebieten ist der Standort auch fußläufig erreichbar.  

 Der Standort wird an das bestehende Fuß- und Radwegenetz angeschlossen und kann 

somit eine maßgebliche fußläufige Versorgungsfunktion für die umliegenden Wohnge-

biete in Freiberg übernehmen.  

 Des Weiteren ist der Standort an den ÖPNV angeschlossen (Bushaltestelle auf der ge-

genüberliegenden Straßenseite). Diese wird regelmäßig frequentiert. Die Erreichbarkeit 

des Standortes mittels ÖPNV ist demnach gewährleistet. 

Das Integrationsgebot wird demzufolge eingehalten.  

3. Kongruenzgebot 

Das Kongruenzgebot besagt, dass sich Einzelhandelsgroßprojekte in das zentralörtliche Sys-

tem einfügen müssen: 

Z 2.3.2.4 „Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflä-

chigen Einzelhandelseinrichtungen soll nicht dazu führen, dass der Einzugsbe-

reich den Verflechtungsbereich des Zentralen Ortes wesentlich überschreitet.“ 

(Kongruenzgebot) 

Ergänzend sei der Hinweis gegeben, dass das Kongruenzgebiet in einem untrennbaren Zusam-

menhang zu dem Beeinträchtigungsverbot (Z 2.3.2.5) zu sehen ist. 

Basierend auf dem ermittelten Einzugsgebiet sowie den landesplanerischen Vorgaben lässt 

sich das Kongruenzgebot wie folgt bewerten: 

 Die Stadt Freiberg ist gemäß Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen. Damit hat 

erfüllt sie Versorgungsfunktionen sowohl für ihr eigenes Stadtgebiet als auch den ihr 

zugewiesenen mittelzentralen Verflechtungsbereich.  

 Das regelmäßige Einzugsgebiet des geplanten Lidl-Marktes umfasst dabei Teile des Frei-

berger Stadtgebietes sowie Bereiche des nordöstlich, östlich und südöstlich angrenzen-

den Verflechtungsbereiches. Rd. 5 % des Vorhabenumsatzes stammen von außerhalb 

des Einzugsgebietes, wobei diese Streuumsätze zu großen Teilen auch dem weiteren 

Freiberger Stadtgebiet und dem Verflechtungsbereich stammen werden.  

 Insgesamt ist davon auszugehend, dass der überwiegende Teil des Umsatzes durch Kun-

den aus Freiberg erwirtschaftet wird. 

Das Kongruenzgebot wird demnach erfüllt. 



AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ANSIEDLUNG DES LIDL-MARKTES IN FREIBERG, DRESDNER STRASSE 

info@gma.biz / www.gma.biz 36

4. Beeinträchtigungsverbot 

Das Beeinträchtigungsverbot geht aus § 11 Abs. 3 BauNVO hervor und besagt, dass das Vorha-

ben: 

 das städtebauliche Gefüge und die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungskernes 

(Stadt- und Ortskernes) sowie 

 die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich des Vorhabens 

nicht beeinträchtigen darf.  

In Bezug auf die Landesplanung ist hier v. a. Plansatz Z 2.3.2.5 zu beachten: 

Z 2.3.2.5 „Die Ansiedlung, Ansiedlung oder wesentliche Änderung von großflächi-

gen Einzelhandelseinrichtungen darf weder durch Lage, Größe des Vorhabens o-

der Folgewirkungen das städtebauliche Gefüge, die Funktionsfähigkeit des zent-

ralörtlichen Versorgungszentrums oder die verbrauchernahe Versorgung des 

Zentralen Ortes sowie der benachbarten Zentralen Orte substanziell beeinträchti-

gen.“ 

Basierend auf der wettbewerblichen Situation im Einzugsgebiet und den dargestellten Um-

satzumverteilungen bzw. wettbewerblichen Wirkungen lässt sich das Beeinträchtigungsverbot 

wie folgt bewerten: 

 Gegenüber den zentralen Versorgungsbereichen „Innenstadt“ und „Am Bahnhof“ sowie 

den Nahversorgungszentren werden zwar z.T. spürbare Wettbewerbswirkungen erwar-

tet. Diese bedingen allerdings aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen sowie der 

Leistungsfähigkeit der relevanten Lebensmittelmärkte keine Beeinträchtigung der je-

weiligen Funktionsfähigkeit. Bezogen auf die wohnortnahe Versorgung ist ebenfalls 

nicht von einer Gefährdung auszugehen. 

 Die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen bei Nichtlebensmitteln

werden ebenfalls nicht zu einer Schwächung zentraler Versorgungsbereiche oder einer 

Schädigung der Nahversorgung führen. Sie sind bei einer Einzelbetrachtung als gering 

einzustufen sind, da sie sich auf eine Vielzahl von Betrieben unterschiedlichster Sorti-

mente verteilen. Nennenswerte Umsatzverluste bei bestehenden Anbietern sind im 

Einzelfall nicht zu erwarten. 

Dem Beeinträchtigungsverbot stehen somit die zu erwartenden Auswirkungen des Planvorha-

bens nicht entgegen.
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VIII. Zusammenfassung 

Grundlagen

Planvorhaben / 
Planstandort 

 Ansiedlung eines Lidl-Lebensmitteldiscounters mit rd. 1.535 m² VK am 
Standort Dresdner Straße 12 in Freiberg  

 siedlungsstrukturell integrierte Lage des Planstandortes Dresdner Straße 

 auch fußläufige Nahversorgungsfunktion für die Wohngebiete im unmit-
telbaren und weiteren Standortumfeld, ÖPNV Anschluss gewährleistet 

Rechtsrahmen und 
Untersuchung 

 Auswirkungsanalyse nach § 11 Abs. 3 BauNVO 

Standortrahmenbe-
dingungen Freiberg 

 Makrostandort: Mittelzentrum Stadt Freiberg mit ca. 40.170 Einwohnern, 
Versorgungsfunktion des Einzelhandels für die Einwohner im Stadtgebiet 
und des mittelzentralen Verflechtungsbereiches. 

 Einzelhandelsstrukturen: zVb Innenstadt, Nebenzentrum Am Bahnhof, 
mehrere Nahversorgungszentren und -standorte 

Einzugsgebiet und 
Kaufkraftpotenzial 

 Einzugsgebiet Zone I: Teile des östlichen und südöstlichen Stadtgebietes 
Freiberg / Zone II: weitere Teile des Stadtgebietes von Freiberg sowie 
Teile der Gemeinden Halsbrücke und Bobritzsch-Hilbersdorf  

 Kaufkraftpotenzial für Lebensmittel im Einzugsgebiet: ca. 59,7 Mio. €, da-
von Zone I: ca. 17,5 Mio. € / Zone II: ca. 42,2 Mio. € 

Umsatzerwartung  Gesamtumsatzleistung geplanter Lidl-Markt mit ca. 1.535 m² VK: ca. 9,6 
Mio. €; davon ca. 7,6 Mio. € Food und ca. 2,0 Mio. € Nonfood-Sortimente

Umsatzumvertei-
lungseffekte in % 

zVb Innenstadt ca. 7 – 8 % 

zVb Nebenzentrum Am Bahnhof ca. 6 – 7 % 

NVZ Halsbrücker Straße ca. 5 – 6 % 

NVZ Olbernhauer Straße 7 – 8 % 

NVS im Einzugsgebiet ca. 11 – 12 % 

Weitere Lagen im Stadtgebiet ca. 3 – 4 % 

Umland max. 1 % 

Bewertung der städ-
tebaulichen Auswir-
kungen 

Die durch das Planvorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungseffekte gegen-
über zentralen Versorgungsbereichen und Nahversorgungslagen /-standor-
ten im Untersuchungsraum liegen auf einem moderaten, aber z.T. spürbaren 
Niveau, woraus aufgrund der wirtschaftlichen Stabilität der Betriebe, jeweils 
ausreichende Mantelbevölkerung jedoch keine negativen Auswirkungen auf 
die Funktionsfähigkeit der Versorgungslagen ableitbar sind.   

Nachhaltig negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Versorgungslagen 
bzw. zentralen Versorgungsbereiche i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO in Freiberg 
und im Umland sind entsprechend den vorhandenen Rahmenbedingungen 
(stabiles Einzugsgebiet, ausreichend Mantelbevölkerung im direkten Umfeld, 
etablierte Standorte etc.) nicht zu erwarten. Eine Beeinträchtigung der ver-
brauchernahen Versorgung der Bevölkerung in Freiberg und im Umland ist 
nicht absehbar. 
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Raumordnerische Bewertungskriterien 

Konzentrationsgebot Das Konzentrationsgebot erlaubt großflächige Einzelhandelsvorhaben grund-
sätzlich in Orten höherer zentralörtlicher Einstufung. Die Stadt Freiberg ist in 
diesem Zusammenhang als Mittelzentrum ausgewiesen. Demnach ist hier die 
Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich zulässig.  Das 
Konzentrationsgebot wird erfüllt. 

Integrationsgebot Der Planstandort liegt in siedlungsstrukturell integrierter Lage und ist gemäß 
Einzelhandelskonzept der Stadt Freiberg von 2022 als potenzieller Nahversor-
gungsstandort in siedlungsstrukturell integrierter Lage ausgewiesen. In alle 
Himmelsrichtungen ist zudem Wohnbebauung vorhanden. Von diesen Wohn-
gebieten ist der Standort auch fußläufig erreichbar. Das Integrationsgebot 
wird eingehalten.

Kongruenzgebot  Die Stadt Freiberg ist gemäß Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Damit hat erfüllt sie Versorgungsfunktionen sowohl für ihr eigenes Stadtgebiet 
als auch den ihr zugewiesenen mittelzentralen Verflechtungsbereich.  

Das regelmäßige Einzugsgebiet des geplanten Lidl-Marktes umfasst dabei Teile 
des Freiberger Stadtgebietes sowie Bereiche des nordöstlich, östlich und süd-
östlich an-grenzenden Verflechtungsbereiches. Rd. 5 % des Vorhabenumsatzes 
stammen von außerhalb des Einzugsgebietes, wobei diese Streuumsätze zu 
großen Teilen auch dem weiteren Freiberger Stadtgebiet und dem Verflech-
tungsbereich stammen werden.  

Insgesamt ist davon auszugehend, dass der überwiegende Teil des Umsatzes 
durch Kunden aus Freiberg erwirtschaftet wird. Das Kongruenzgebot wird ein-
gehalten.

Beeinträchtigungs-
verbot

Gegenüber den zentralen Versorgungsbereichen „Innenstadt“ und „Am Bahn-
hof“ sowie den Nahversorgungszentren werden zwar z.T. spürbare Wettbe-
werbswirkungen erwartet. Diese bedingen allerdings aufgrund verschiedener 
Rahmenbedingungen sowie der Leistungsfähigkeit der relevanten Lebensmit-
telmärkte keine Beeinträchtigung der jeweiligen Funktionsfähigkeit. Bezogen 
auf die wohnortnahe Versorgung ist ebenfalls nicht von einer Gefährdung aus-
zugehen. 

Die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen bei Nichtlebens-
mitteln werden ebenfalls nicht zu einer Schwächung zentraler Versorgungsbe-
reiche oder einer Schädigung der Nahversorgung führen. Sie sind bei einer Ein-
zelbetrachtung als gering einzustufen, da sie sich auf eine Vielzahl von Betrie-
ben unterschiedlichster Sortimente verteilen. Nennenswerte Umsatzverluste 
bei bestehenden Anbietern sind im Einzelfall nicht zu erwarten. 

Dem Beeinträchtigungsverbot stehen somit die zu erwartenden Auswirkungen 
des Planvorhabens nicht entgegen. 
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